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Konto der Landesoberkasse:  Besuchszeiten: 
Sparkasse Rhein-Haardt  Montag-Donnerstag 
Konto-Nr. 20 008 BLZ 546 512 40 9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr 
IBAN: DE70 5465 1240 0000 0200 08 BIC: MALADE51DKH Freitag 9.00–12.00 Uhr 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 10 10 23 |  
67410 Neustadt an der Weinstraße 

 
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Hettenleidelheim 
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67309 Hettenleidelheim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
 
Karl-Helfferich-Straße 22 
67433 Neustadt an der 
Weinstraße 
Telefon 06321 99-40 
Telefax 06321 99-4222 
poststelle@sgdsued.rlp.de 
www.sgdsued.rlp.de 
 
 

27.02.2015 Mein Aktenzeichen 
Bitte immer angeben! 
34/2-19.27.03.02    

Ihr Schreiben vom 
12.01.2015 
3/610-13/Obe     

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Herr Schäfer 
Fritjof.Schaefer@sgdsued.rlp.de 

Telefon / Fax 
06321-99-4181 
06321-99-3-4181 

  

 

 
 
Bebauungsplan-Entwurf „Gewerbepark, 5. Änderung“ der OG Hettenleidelheim 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem v.g. Bebauungsplan-Entwurf nehme ich wie folgt Stellung: 

 

A. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Das Niederschlagswasser ist nach § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ortsnah zu versi-
ckern, zu verrieseln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Die Aussagen hierzu sind im vorliegenden Entwurf nicht aussagekräftig genug. 

Es wird daher um eine nähere Beschreibung des derzeitigen bzw. zukünftigen Oberflächen-
entwässerungskonzeptes gebeten. Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist früh-
zeitig mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt abzustimmen. 

Hinweis: 

Starkregenereignisse können große Schäden zur Folge haben. Im Gegensatz zu großräumi-
gen Hochwasserereignissen können Überflutungen durch lokale Starkregenereignisse sehr 
viel schneller zu örtlichen Überschwemmungen führen. Aufgrund des Klimawandels können 
solche Ereignisse zukünftig häufiger auftreten. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF) hat hierzu einen Leitfaden "Starkregen - Was 
können wir tun?" veröffentlicht. 

Auf die Publikation der DWA / BWK,  „Starkregen und urbane Sturzfluten – Praxisleitfaden zur 
Überflutungsvorsorge - T1/2013“ – erschienen August 2013, wird ebenfalls verwiesen. 
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C. Bodenschutz 

Nach Durchsicht der uns vorliegenden Unterlagen sind z. Zt. im Plangebiet keine Altablage-
rungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen bekannt.  
 
Nordöstlich des Plangebietes schließt sich direkt unterhalb das ehemalige Schamottewerk an 
und ist als „nicht altlastverdächtiger Altstandort“ eingestuft. In diesem Zusammenhäng wird 
auch auf die Stellungnahme vom 16.11.2000 verwiesen. 
Gegen den vorliegenden BP-Entwurf gibt es aus bodenschutzrechtlicher Sicht soweit keine 
Bedenken. 
 
Sollten sich bei Ihnen später aber Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), still-
gelegte Anlagen, bei denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Altstand-
orte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie z.B. Schad-
stoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), Bodenverdichtungen oder -erosionen (schädliche 
Bodenveränderungen) ergeben, so ist umgehend die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu informieren 
und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen    
Im Auftrag      

 

Fritjof Schäfer      












